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Änderungen des Ungarischen Arbeitsbuches

Bestimmte Regelungen des

Arbeitsgesetzbuches werden ab

1. Februar 2010 sowie ab 1. Mai 2010

geändert.

Ab 01. Mai 2010 muss ein Verfahren

abgewickelt werden, welches einer

Massenentlassung ähnlich ist, wenn

das Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmer

wegen der Auflösung des Arbeitgebers

ohne Rechtsnachfolger (Liquidation,

oder freiwillige Liquidation)

massenweise beendet wird. In diesem

Fall ist der Arbeitgeber verpflichtet, das

Arbeitsamt, die Vertreter der

Arbeitnehmer sowie die betroffenen

Arbeitnehmer zu informieren und ihnen

die gesetzlich vorgeschriebenen Daten

zu übergeben.

Zum 1. Februar 2010 wurden die

Regelungen bezüglich des

Kündigungsschutzes modifiziert. Die

bisherigen Rechtsvorschriften legten

fest, dass der Kündigungsschutz bis

zum dritten Lebensjahr des Kindes

demjenigen Elternteil zusteht, der die

Beihilfe zur Kleinkinderpflege (im

Weiteren: „Beihilfe“) beantragt hat,

auch wenn er vom unbezahlten Urlaub

bereits zurückgekehrt sein sollte.

Gemäß den jetzigen Änderungen steht

der Kündigungsschutz bis zum dritten

Lebensjahr des Kindes auch ohne

Inanspruchnahme der unbezahlten

Urlaubstage demjenigen Elternteil zu,

der gemäß der obigen Ausführungen

als Letzter den unbezahlter Urlaub in

Anspruch genommen hat. Diese

Modifizierung war deshalb notwendig,

weil ab 1. Mai 2010 dem Elternteil nur

bis zum zweiten Lebensjahr des

Kindes die entsprechende Beihilfe

zusteht, aber der Gesetzgeber den

ursprünglichen dreijährigen

Kündigungsschutz aufrechterhalten

will.

Der Kreis der unter Kündigungsschutz

stehenden Arbeitnehmer wird um

diejenigen, die eine Adoption

beantragen, erweitert. Sollte der

Arbeitnehmer die Absicht haben, ein

Kind zu adoptieren, ist man

verpflichtet, eine Phase, die sog. „Vor-

Betreuungsphase“ abzuwarten, welche

eine primäre Rolle in der Entfaltung

des Eltern-Kind Verhältnisses spielt.

Aus diesem Grunde steht ab

1. Februar 2010 der Kündigungsschutz

der/dem Adoptivmutter/-vater als

Arbeitnehmer für höchstens 6 Monate

nach dieser Vor-Betreuungsphase zu.

Die Arbeitgeber müssen also bei der

ordentlichen Kündigung mit größerer

Sorgfalt vorgehen: Es ist sinnvoll, in

jedem Fall vor einer Kündigung vom

Arbeitnehmer eine Erklärung

einzuholen, nach der er an keinem

Adoptationsverfahren teilnimmt.
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